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(1) Die Besetzung personenbefördernder Züge mit Zugbegleitern hat durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen zu

erfolgen. Für die Führung von personenbefördernden Zügen ohne Zugbegleiter ist hinsichtlich der Maßnahmen in

Zusammenhang mit dem Fahrgastwechsel und dem Abfahren von personenbefördernden Zügen an Bahnsteigen das

Einvernehmen mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen herzustellen.

(2) Personenbefördernde Züge sind mit mindestens einem Zugbegleiter zu besetzen, sofern dessen betriebliche

Aufgaben nicht von einem anderen geeigneten Betriebsbediensteten oder von technischen Einrichtungen

übernommen werden. Sie dürfen ohne Zugbegleiter verkehren, wenn mindestens folgende Bedingungen eingehalten

sind:

1. Die Gesamtzuglänge darf die Länge der Bahnsteige der Betriebsstellen mit planmäßigen Halten nicht übersteigen

(ausgenommen sind Schienenfahrzeuge die nicht der Personenbeförderung dienen und sich abgesperrt am

Zugschluss be nden); muss mit dem Triebfahrzeug über das Bahnsteigende hinaus gefahren werden, ist dies mit

dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu vereinbaren,

2. eine taugliche seitenselektive Türsteuerung muss vorhanden sein,

3. eine taugliche Türraumüberwachung mit Anzeige des Zustandes der Türen (geö net oder geschlossen) muss beim

Triebfahrzeugführer für alle Schienenfahrzeuge die zur Personenbeförderung bestimmt sind, vorhanden sein,

4. die Schienenfahrzeuge müssen Türtaster oder Gri e besitzen, die so bescha en sind, dass ein unbeabsichtigtes

Hängenbleiben hintangehalten wird,

5. in jedem Einstiegsbereich muss zur Erfüllung der Anforderung des § 88 (Sicherheit der Reisenden in

personenbefördernden Zügen) eine taugliche Fahrgastnotsprechstelle vorhanden sein und

6. taugliche Innen- und Außenbeschallungsanlagen müssen vorhanden sein.

Sind Einrichtungen gemäß Z 3 bis 5 nicht vorhanden oder nicht tauglich, dürfen nur ein- oder zweigliedrige

Triebwagen ohne Zugbegleiter geführt werden. Der Triebfahrzeugführer muss den gesamten Zug direkt überblicken

können. Alle anderen personenbefördernden Züge dürfen nur bis zum nächsten planmäßigen Haltebahnhof geführt

werden. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist davon zu verständigen.

(3) Muss der Triebfahrzeugführer das Schließen der Türen bei noch geö neten Türen einleiten, sind die Reisenden in

geeigneter Weise zu warnen. Erfolgt die Warnung durch den Triebfahrzeugführer, hat dies über die

Außenbeschallungsanlage zu erfolgen. Sind die Fahrzeuge, die zur Personenbeförderung bestimmt sind, mit einem

Warnton der das Schließen der Türen ankündigt ausgerüstet, darf die Warnung durch den Triebfahrzeugführer

entfallen. Der Triebfahrzeugführer darf den Zug erst in Gang setzen, wenn ihm der geschlossene Zustand der Türen

angezeigt wird und die Freigabe der Türen zurückgenommen ist.

(4) Für den Fall, dass der Triebfahrzeugführer den personenbefördernden Zug verlassen muss, hat das

Eisenbahnverkehrsunternehmen geeignete Vorkehrungen zu tre en, dass den Reisenden gegebenenfalls erforderliche

Informationen und Verhaltensanordnungen vermittelt werden.
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